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Finanzierungsangebote für 
Nichtgebietskörperschaften
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Gerne würden die Bundesregierung sowie einige Länder und Kommunen 
öffentliche Aufgaben und Investitionen verstärkt von Privaten wahrnehmen 
lassen. Zwar dürften auch in Zukunft die meisten Aufträge von öffentlichen 

Unternehmen erbracht werden, doch bestehen für die Privaten durchaus 
Chancen, nicht nur mit qualitativ besseren Leistungen, sondern auch günstigeren 

Finanzierungen zu überzeugen. Denn nicht immer erhalten öffentliche 
Unternehmen zwangsläufig die besten Konditionen. Entscheidend ist neben der 
Haushaltslage die Rechtsform der Gesellschaften, wie der Autor darlegt. (Red.)

Der Autor

Die Erbringung kommunaler Dienstleis-
tungen ist ein wichtiger Bestandteil des 
öffentlichen Auftrags. Die Entsorgung 
von Abwasser, die Sicherung von Straßen 
und Wegen und vieles mehr werden 
hierbei durch kommunale Eigenbetriebe, 
durch Betriebe in der Rechtsform der 
GmbH oder der Anstalt des öffentlichen 
Rechts (AdöR) erbracht. Die Wahl der 
Rechtsform hat hierbei ganz unter-
schiedliche Auswirkungen auf die Finan-
zierungsmöglichkeiten.

Folgende Aspekte sind aus Sicht der 
Bank bei einer Finanzierungsanfrage zu 
berücksichtigen:

– Wie sieht der Status des Darlehensneh-
mers aus?

– Welche Eigenkapitalbelastung ergibt 
sich für die Bank (Solvabilitätsanrech-
nung)?

– Wie wird das Darlehen besichert?

– Welche besonderen rechtlichen  
Aspekte sind zu berücksichtigen?

Rechtsform beeinflusst Finanzierung

P Einfachste Form der Finanzierung 
– kommunaler Eigenbetrieb: Die ein-
fachste Form eines kommunalen Unter-
nehmens ist bei einer Finanzierungsan-
frage der kommunale Eigenbetrieb. Da 
dieser keine eigene Rechtsform besitzt, 
wird die Gebietskörperschaft direkter 
Darlehensnehmer, deren Bonität aus 
Sicht der finanzierenden Bank unzwei-
felhaft ist. Bei einem kommunalen Ei-
genbetrieb entsteht für die Bank keine 
Eigenkapitalbelastung, sodass sie dem 
Darlehensnehmer bessere Finanzierungs-

konditionen anbieten kann. Zur Besiche-
rung des Darlehens dient lediglich ein 
entsprechender Schuldschein. 

Bei kreditähnlichen Rechtsgeschäften, 
wie es ein kommunaler Eigenbetrieb ist, 
müssen die jeweiligen Gemeindeord-
nungen der Bundesländer berücksichtigt 
werden. Hierfür sind eine Genehmigung 
der zuständigen Rechtsaufsicht und ein 
Beschluss des Gemeinderats erforderlich. 
Sobald diese vorliegen, ist eine Auszah-
lung umgehend möglich – in der Regel 
noch am selben Werktag. 

In dringenden Fällen kann eine Auszah-
lung sogar aufgrund einer rechtsver-
bindlich unterschriebenen Zahlungsan-
weisung erfolgen, bevor die Kreditunter-
lagen unterschrieben werden. Ein 
weiterer Vorteil kommunaler Einrich-
tungen: Gemeinden stehen Zinsbin-
dungsfristen bis zu 30 Jahren zur Verfü-
gung, da das bestehende Sonderkündi-
gungsrecht gemäß § 489 BGB für 
Gebietskörperschaften ausgeschlossen 
werden kann.

P GmbH – Ausfallbürgschaft einer 
Gebietskörperschaft erforderlich: Bei 
der Rechtsform der GmbH hingegen 
müssen einige Besonderheiten im Hin-
blick auf die Finanzierung berücksichtigt 
werden. Um ein Darlehen an eine GmbH 
zu Kommunalkreditkonditionen zu ver-
geben, muss eine 100-prozentige Aus-

fallbürgschaft einer Gebietskörperschaft 
als Sicherheit vorliegen. Ohne eine sol-
che Bürgschaft handelt es sich um ein 
gewerbliches Darlehen, das entsprechend 
dinglich besichert werden muss. Da es 
aufgrund der Bürgschaft nur auf die 
Bonität des Bürgen – also der Kommune 
– ankommt, belastet auch dieses Darle-
hen das Eigenkapital der Bank nicht. So 
kann das Kreditinstitut der GmbH ent-
sprechend günstige Kondition garantie-
ren. 

Beachtung des EU-Rechts

In diesem Zusammenhang müssen jedoch 
Artikel 87 des EG-Vertrags (Beihilfever-
bot) sowie dessen relevante Verordnung 
(EG-Nr 1998/2006) vom 15. Dezember 
2006 besonders berücksichtigt werden. 
Danach darf die Beihilfe ein Barwertsub-
ventionsäquivalent von 200 000 Euro 
über einen Zeitraum von drei Jahren 
nicht überschreiten. Durch eine ge -  
nauere Differenzierung im Rahmen  
der Verordnung ist vor dem Hintergrund 
der Rechtssicherheit die Vergabe von 
verbürgten Darlehen allerdings nur  
an solche Unternehmen sinnvoll, die 
Leistungen von „allgemeinem wirtschaft-
lichen Interesse“ erbringen (Daseinsvor-
sorge).

Im Gegensatz zu einem kommunalen 
Eigenbetrieb beträgt die maximale Zins-
bindung bei einer GmbH zehn Jahre,  
da das Sonderkündigungsrecht gemäß  
§ 489 BGB vertraglich nicht ausge-
schlossen werden kann. Eine Auszahlung 
des Darlehens ist bei einer GmbH im 
Gegensatz zu einem Eigenbetrieb erst 
möglich, wenn der Bank alle Unterlagen 
vorliegen. Allein die Beibringung der 
aufsichtsrechlichen Genehmigung zur 
Bürgschaftsübernahme kann in der Re-
gel vier bis sechs Wochen in Anspruch 
nehmen.

P Anstalt des öffentlichen Rechts – 
Zinsbindungsfrist maximal zehn Jahre: 
Anstalten des öffentlichen Rechts gibt es 
mit Bezug auf Kreditaufnahmen in 
Deutschland in zwei Ausprägungen – die 
AdöR ohne Gewährträgerhaftung (zum 
Beispiel in Schleswig-Holstein) und die 
AdöR mit Gewährträgerhaftung (zum 
Beispiel in Bayern). Unabhängig von der 
Bonität der jeweiligen AdöR hat diese 
Differenzierung unterschiedliche Auswir-
kungen für die finanzierende Bank, da 
die Eigenkapitalbelastung sich stark 
unterscheidet.

Bei einer AdöR mit Gewährträgerhaftung 
wird die Eigenkapitalbelastung mit 20 
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Prozent angerechnet. Dies bedeutet zu-
sätzliche Finanzierungskosten von rund 
0,12 Prozent. Bei einer AdöR ohne Ge-
währträgerhaftung wird das Darlehen 
hingegen zu 100 Prozent angerechnet. 
Daraus ergibt sich – je nach aktueller 
Marktlage – für die Bank ein Kostenfak-
tor von bis zu 0,7 Prozent, der an den 
Kunden weitergereicht wird. Ähnlich wie 
bei einer GmbH werden einer AdöR Zins-
bindungen für maximal zehn Jahre an-
geboten, da auch hier das Sonderkündi-
gungsrecht gemäß § 489 BGB vertraglich 
nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Rechtsform eines kommunalen Un-
ternehmens wirkt sich direkt auf die 
Finanzierung aus. Nicht nur aus Sicht der 
Bank ist ein kommunaler Eigenbetrieb 
die einfachste Variante; auch die Kom-
munen bevorzugen diese Rechtsform, 
obwohl die GmbH dem Darlehensnehmer 
günstigere Konditionen bietet. 

Kommunaler Eigenbetrieb von Banken 
und Kommunen bevorzugt

Der Grund dafür liegt in dem aufwen-
digen Gründungsprozedere einer GmbH. 
Bei einer Anstalt des öffentlichen Rechts 
sind die Zinskonditionen höher als bei 
den zuvor beschriebenen Varianten, da 

Das föderale Kompetenznetzwerk für PPP

hierbei Eigenkapitalmittel der Bank hin-
terlegt werden müssen. Ausschlaggebend 
für die weitere Vorgehensweise der Kom-
munen ist, welche Auswirkungen die 
Umstellung der kommunalen Haushalte 

von Kameralistik auf Doppik haben wird, 
da dann im Rahmen der Bilanzierung alle 
Eventualverbindlichkeiten im Haushalt 
aufgeführt werden müssen – und dieser 
dann dementsprechend belastet wird.

Quelle: Erfahrungsbericht Öffentlich-Private-Partnerschaften in Deutschland, Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), Frühjahr 2007


